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RS OGH 1954/7/3 Rkv64/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1954

Norm

ABGB §338

3. RStG §5 Abs2

Rechtssatz

Im Rückstelungsverfahren wird der redliche Besitzer erst durch die Zustellung jenes Rückstellungsantrages, zum

unredlichen Besitzer, der schließlich zur Rückstellungsverp9ichtung führt. Ob ein anderes Verfahren vorangenommen

ist, ist völlig bedeutungslos, ebenso auch aus welchen Gründen ein früherer Rückstellungsantrag abgewiesen wurde.
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